
 

Satzung 

Kirchenmusikförderung Harlaching e.V. 

§ 1 Name, Sitz, GeschäŌsjahr  

(1) Der Verein führt den Namen Kirchenmusikförderung Harlaching. Der Verein soll in das 
Vereinsregister eingetragen werden; nach der Eintragung führt er im Namen den Zusatz „e. V.“  

(2) Der Verein hat seinen Sitz in München  

(3) Das GeschäŌsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit  

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur im katholischen Pfarrverband 
Harlaching. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch kirchenmusikalische 
Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, kirchenmusikalische Veranstaltungen und der 
Erhalt der Orgeln der Pfarrkirchen Hl. Familie und Maria Immaculata.  

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmiƩelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
AbschniƩs „SteuerbegünsƟgte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos täƟg; er 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaŌliche Zwecke.  

(3) Die MiƩel des Vereins werden aufgebracht durch Beiträge, besondere Maßnahmen und 
Veranstaltungen, Spenden und Zuwendungen. 

(4) MiƩel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den MiƩeln des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünsƟgt werden.  

(5) Bei Auflösung oder AuĬebung des Vereins oder bei Wegfall seines steuerbegünsƟgten Zwecks 
fällt das Vermögen des Vereins an die katholische KirchensƟŌung Hl. Familie, München-
Harlaching, die es unmiƩelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  

§ 3 MitgliedschaŌ  

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.  

(2) Über die Aufnahme entscheidet nach schriŌlichem Antrag der Vorstand. Bei Minderjährigen ist 
der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen.  

(3) Der AustriƩ aus dem Verein ist nur zum Ende des Kalenderjahres zulässig. Er muss schriŌlich 
gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Bereits geleistete Beiträge, Kapital- oder 
Sachleistungen werden nicht zurückerstaƩet. 

(4) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober Weise 
gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss entscheidet die 
Mitgliederversammlung.  

(5) Die MitgliedschaŌ endet mit dem AustriƩ, dem Ausschluss oder dem Tod des Mitglieds.  



(6) Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber dem 
Vereinsvermögen.  

(7) Die Mitglieder haben Mitgliedsbeiträge zu leisten. Die Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge 
werden durch die Mitgliederversammlung festgesetzt.  

§ 4 Organe des Vereins  

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.  

§ 5 Vorstand  

(1) Der Vorstand des Vereins i. S. v. § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertretenden 
Vorsitzenden und dem Kassenwart.  

(2) Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstands gemeinschaŌlich vertreten.  

§ 6 Zuständigkeit des Vorstands  

(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die 
Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind.  

(2) Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:  

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tages-ordnung;  

b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung;  

c) Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jahresberichts;  

d) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern.  

§ 7 Wahl und Amtsdauer des Vorstands  

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren, gerechnet von 
der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes 
Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des 
Vereins gewählt werden. Mit der Beendigung der MitgliedschaŌ im Verein endet auch das Amt 
eines Vorstandsmitglieds.  

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeiƟg aus, so kann der verbleibende Vorstand für die 
restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen.  

§ 8 Mitgliederversammlung  

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich staƩ. Außerdem muss eine 
Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder 
wenn mindestens 1/10 der Mitglieder die Einberufung schriŌlich unter Angabe des Zwecks und 
der Gründe verlangt.  

(2) Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriŌlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist 
von drei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen.  

(3) Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der 2. Vorsitzende. 
Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein Versammlungsleiter von der Mitglieder-



versammlung gewählt. Soweit der SchriŌführer nicht anwesend ist, wird auch dieser von der 
Mitgliederversammlung besƟmmt.  

 

(4) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig.  

(5) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gülƟgen SƟmmen gefasst. Zur Änderung der Satzung und des Vereinszwecks ist jedoch eine 
Mehrheit von ¾ der abgegebenen gülƟgen SƟmmen erforderlich.  

(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
Versammlungsleiter und dem SchriŌführer zu unterschreiben ist.  

(7) Die Mitgliederversammlung behält sich vor GeschäŌsordnungen zu erlassen.  

§ 9 Auflösung des Vereins  

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 
neun Zehnteln der abgegebenen gülƟgen SƟmmen beschlossen werden.  

(2) Falls die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit nichts anderes beschließt, sind der 
Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechƟgte 
Liquidatoren.  

 

München, den 


